
    

9. Mai 2014 

 
D R E S D N E R  J U R I S T I S C H E  G E S E L L S C H A F T  
C / O  K P M G  • A M M O N S T R A S S E  1 0 •  D - 0 1 0 6 9  D R E S D E N   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren,   

mit diesem Schreiben möchten wir Sie zur nächsten Veranstaltung der Dresdner Juristischen Ge-
sellschaft einladen. 

Wir freuen uns, dass 

Herr Professor Dr. Dres. h. c. Paul Kirchhof 

am 

Mittwoch, den 11. Juni 2014, 18:00 Uhr, 

im Fritz-Löffler-Saal des Kulturrathauses Dresden, 

Königstraße 15, 01097 Dresden 

zum Thema 

„Die Stabilität von Geld und Recht in der Europäischen Union“ 

zu uns sprechen wird. 

Professor Kirchhof  studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Freiburg und München. 
1974 habilitierte er sich an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg für die Fächer 
Staats- und Verwaltungsrecht, insbesondere Wirtschaftsverwaltungsrecht, Finanz- und Steuer-
recht sowie Verwaltungslehre. Professor Kirchhof  lehrte an den Universitäten Münster und Hei-
delberg. Von 1987 bis 1999 war er Richter am Bundesverfassungsgericht, wo er an zahlreichen für 
die Entwicklung der Rechtskultur in Deutschland wesentlichen Entscheidungen mitgewirkt hat. 
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Hierzu gehören die Karlsruher Beschlüsse zum Euro und zur Vereinbarkeit des Grundgesetzes 
mit dem EU-Vertrag von Maastricht.  
 
Professor Kirchhof  ist als Wissenschaftler und Publizist weithin bekannt. Seit vielen Jahren prägt 
er die öffentliche Diskussion mit seinen Vorschlägen für eine tiefgreifende Reform und Vereinfa-
chung des Steuerrechts sowie für einen Abbau der öffentlichen Schulden.  
 
Gegenstand des Vortrages unseres Referenten ist die Stabilität von Geld und Recht in der Euro-
päischen Union. Unser Referent hat in zahlreichen Veröffentlichungen darauf  hingewiesen, dass 
der Europäische Finanzmarkt an der überhöhten Verschuldung der Staaten leidet. Die Verträge, 
die den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union eine Obergrenze in der Neuverschuldung von 
3 % und in der Gesamtverschuldung von 60 % des Bruttoinlandsproduktes setzen, sind gebro-
chen worden. Die Verträge, die die Europäische Zentralbank auf  die Geldwertstabilität verpflich-
ten und sie von fiskalpolitischen Maßnahmen fernhalten, werden nicht beachtet.  
 
Der Beachtung des Rechts kommt mithin eine große Bedeutung zu. Würden die rechtlichen Ga-
rantien für Geldwerte, staatliche Finanzverantwortlichkeit und Unabhängigkeit der Europäischen 
Zentralbank beachtet, bestünden die Probleme in dieser Form nicht. Eine Stabilität des Euro ist  
- so unser Referent – ohne Stabilität des Rechts nicht erreichbar.  
 
Wir freuen uns auf  den Vortrag von Professor Kirchhof  und die Diskussion mit ihm. Im An-
schluss an den Vortrag und die Diskussion laden wir Sie zu einem Empfang mit einem Glas Wein 
und einem Imbiss ein. 
 
Damit wir die Veranstaltung gut planen können, bitten wir Sie, sich mit der beigefügten Rück-
antwort anzumelden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Matthias Aldejohann 
Vorsitzender 
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